
Eingesehen den kantonalen Richtplan;

Eingesehen den Vorprüfungsbericht des Staatsrates vom 23. Oktober 1996;

Eingesehen das Dekret vom 2. Oktober 1992 über die Raumplanungsziele;
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Eingesehen die ëffentliche Auflage dieses Vorprüfungsberichts im Amtsblatt Nr.
45 vom 8. November 1996;

Eingesehen das Baugesetz vom 8. Februar 1996 (BauG);

Eingesehen das Gesetz vom 13. November 1980 über die Gemeindeordnung
(GGO);

Eingesehen das kantonale Ausführungsgesetz zum RPG vom 23. Januar 1987
(kRPG);

Eingesehen das Gesuch und die hinterlegten Dossiers der Gemeinde Ausserberg
vom 9. Juni 1997 mit dem Antrag auf Homologation des von der Urversammlung
vom 25. April 1997 angenommenen Nutzungsplanes und des Bau- und Zonen­
reglementes;

Der Staatsrat ais Homologationsbehërde,
(Art. 38 Abs. 2 kRPG)

Eingesehen die Verordnung über die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (RPV);

Eingesehen die Bauverordnung vom 2. Oktober 1996 (BauV).

Eingesehen das Bundesgesetz über die Raumplanung vom 22. Juni 1979 (RPG);

Eingesehen die Art. 75 und 78 der Kantonsverfassung vom 8. Màrz 1907 (KV);
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Eingesehen den Beschluss der Urversammlung der Gemeinde Ausserberg vom
, 25. April 1997, mit welchem die Gesamtrevision der Nutzungsplanung der Ge­

meinde Ausserberg angenommen wurde;
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Eingesehen die ëffentliche Auflage dieses Urversammlungsbeschlusses im Amts­
blatt Nr. 18 vom 2. Mai 1997;

Eingesehen die verfahrensleitende Verfügung der Dienststelle für Innere Angele­
genheiten vom 1. April 1998, mit welcher die abschliessende Stellungnahme der
Dienststelle für Raumplanung vom 19. Januar 1998 der Gemeinde zur Kenntnis
gebracht wurde;

Eingesehen die übrigen Akten;

Erwàqend, dass die beim Staatsrat eingereichten Beschwerden gegen die Nut­
zungsplanung mit separaten Rechtsmittelentscheiden behandelt wurden;

Erwagend, dass die Nutzungsplanung der Gemeinde Ausserberg die Ziele und
Grundsâtze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Bevël­
kerung (Art. 4 Abs. 2 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berücksichtigt sowie
den Anforderungen des übrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutz­
gesetzgebung, Rechnung trâqt;

Auf Antrag des Departementes für Sicherheit und Institutionen,

beschliesst:

Der von der Urversammlung von Ausserberg vom 25. April 1997 beschlos­
sene Nutzungsplan (Zonennutzunqsplâne) und das Bau- und Zonenreglement
werden unter folgenden Vorbehalten homologiert:

a) Zwischen den Planunterlagen 'Maiensàsszonen" im Bericht und ln­
ventar und dem "Zonenplan" sowie dem "Nutzungsplan" OP­
Ausserberg besteht ein Unterschied inbezug auf die Abgrenzung der
Maiensasszone. Diese Abweichung ist zu bereinigen.

b) Gernâss den Planunterlagen umfasst die Maiensasszone "Raaft" eine
Flache, die weit über den Perimeter der lm Inventar aufgenommenen
und für die Analyse der Siedlungselemente berücksichtigten Gebau­
de geht. Die Maiensàsszone "Raaft" wird beschrankt auf die in den
Plânen "Funktion der Gebàude" und "Beurteilung der Gebâude'' be­
zeichneten Gebâude Nr. 11 bis 27. Bei der Abgrenzung der Maien­
sasszone ist dem Waldareal Rechnung zu tragen.

Siegelgebühr: Fr. 60.--
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